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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Mit Artikel 23 Absatz 16 der Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische 

Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen (im Folgenden „Verordnung“) wird der 

Kommission die Befugnis übertragen – nachdem ihr die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) Entwürfe technischer Regulierungsstandards übermittelt 

hat – gemäß Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, in denen die Anforderungen und das Muster für die Darstellung der Informationen, 

die im Anlagebasisinformationsblatt darzulegen sind, festgelegt werden, einschließlich der 

Darstellung von bestimmten Risiken, Finanzkennzahlen und Informationen zu Kosten und 

Gebühren. 

Das Anlagebasisinformationsblatt enthält die Informationen, die erforderlich sind, um eine 

Anlageentscheidung in Kenntnis der Sachlage treffen zu können. Artikel 23 der Verordnung 

enthält Anforderungen in Bezug auf die Bereitstellung von Informationen mithilfe eines 

Anlagebasisinformationsblatts sowie die einschlägigen Verpflichtungen des 

Schwarmfinanzierungsdienstleisters und des Projektträgers in Bezug auf das 

Anlagebasisinformationsblatt.  

Nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung der ESMA 

befindet die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Entwürfe der Standards 

darüber, ob sie diese billigt. Aus Gründen des Unionsinteresses kann die Kommission die 

Entwürfe der Standards nach dem in den genannten Artikeln festgelegten Verfahren auch 

lediglich teilweise oder mit Änderungen billigen.  

2. ANHÖRUNGEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 hat die ESMA 

zu den Entwürfen technischer Standards, die der Kommission gemäß Artikel 23 Absatz 16 der 

Verordnung übermittelt wurden, eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Das 

Konsultationspapier wurde am 26. Februar 2021 auf der Website der ESMA veröffentlicht, 

und die Anhörung endete am 28. Mai 2021. Die ESMA hat darüber hinaus die Stellungnahme 

der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe 

Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt. Im Abschlussbericht über die Entwürfe 

technischer Standards hat die ESMA dargelegt, in welcher Form die Ergebnisse der Anhörung 

in die der Kommission vorgelegten endgültigen Entwürfe eingeflossen sind. 

Zusammen mit ihren Entwürfen technischer Standards legte die ESMA der Kommission 

gemäß Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 ihre Analyse 

der mit den Entwürfen verbundenen potenziellen Kosten und des Nutzens vor. Diese Analyse 

ist dem Abschlussbericht über die Entwürfe technischer Standards zu entnehmen, der unter 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-

_ecspr_technical_standards.pdf abrufbar ist.  

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In den Entwürfen technischer Regulierungsstandards sind die Anforderungen für die 

Darstellung des Anlagebasisinformationsblatts unter Verwendung des im Rechtsakt 

beschriebenen Musters, die Anforderungen an Format und Sprache des Musters des 

Anlagebasisinformationsblatts sowie die Anforderung einer Kennung des 

Schwarmfinanzierungsangebots festgelegt Der Entwurf technischer Regulierungsstandards 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf
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enthält außerdem Anforderungen an das Muster des Anlagebasisinformationsblatts, die 

Begriffe, die Verwendung von Hyperlinks, die Nennung der wichtigsten Risikoarten im 

Zusammenhang mit einem Schwarmfinanzierungsangebot und die Bereitstellung von 

Finanzkennzahlen, Abschlüssen und Finanzinformationen umfassen. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 13.7.2022 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für das 

Anlagebasisinformationsblatt  

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. Oktober 2020 über europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/19371, 

insbesondere auf Artikel 23 Absatz 16 Unterabsatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die Vergleichbarkeit der Anlagebasisinformationsblätter der verschiedenen 

Schwarmfinanzierungsangebote zu gewährleisten und den Projektträgern die 

Erstellung der Anlagebasisinformationsblätter zu erleichtern, sollte ein gemeinsames 

Muster für die Darstellung der betreffenden Informationen festgelegt werden. Mit 

diesem Muster soll sichergestellt werden, dass Projektträger in Form und Inhalt eine 

ähnliche Darstellung verfolgen, während sie gleichzeitig die Flexibilität erhalten, den 

Besonderheiten der einzelnen Schwarmfinanzierungsangebote im Hinblick auf Art, 

Umfang und Komplexität Rechnung zu tragen. 

(2) Um die Interoperabilität der Daten zu gewährleisten und im 

Anlagebasisinformationsblatt enthaltene Informationen zu anderen Informationen in 

Bezug setzen zu können, insbesondere zu den gemäß der Durchführungsverordnung 

(EU) XX/XX [C(2022) 4837] der Kommission gemeldeten Informationen, sollte jedes 

Anlagebasisinformationsblatt eine eindeutige Kennung des entsprechenden 

Schwarmfinanzierungsangebots enthalten. 

(3) Um Projektträgern die Möglichkeit zu geben, potenziellen Anlegern weitere 

einschlägige Informationen zur Verfügung zu stellen, sollte es möglich sein, 

Hyperlinks nach einem gemeinsamen Muster aufzunehmen. Trotz dieser Hyperlinks 

sollte die Vollständigkeit des Anlagebasisinformationsblatts als eigenständiges 

Dokument gewahrt bleiben. Daher sollte die Verwendung von Hyperlinks 

Projektträger nicht von der Verpflichtung entbinden, die entsprechenden 

Informationen im Anlagebasisinformationsblatt auf klare und umfassende Weise 

aufzuführen.  

(4) Damit potenzielle Anleger Anlageentscheidungen in Kenntnis der Sachlage treffen 

können, sollte das Anlagebasisinformationsblatt eine spezifische Beschreibung aller 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1. 
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einschlägigen Risiken im Zusammenhang mit dem Schwarmfinanzierungsprojekt, dem 

Schwarmfinanzierungsangebot und dem Projektträger enthalten. 

(5) Um für Vergleichbarkeit und Klarheit der im Anlagebasisinformationsblatt 

enthaltenen Finanzinformationen zu sorgen und damit die Transparenz für potenzielle 

Anleger zu erhöhen, sollten Abschlüsse und Finanzinformationen nach allgemein 

anerkannten Standards und Grundsätzen dargestellt werden. 

(6) Um transparente Informationen über die Provisionen, Gebühren und sonstigen 

Transaktionskosten bereitzustellen, die dem Anleger während der gesamten Laufzeit 

des Schwarmfinanzierungsprojekts entstehen, sollte das Anlagebasisinformationsblatt 

eine Aufschlüsselung der direkten und indirekten Kosten enthalten, in der die Ein- und 

Ausstiegskosten, die während des Projekts anfallenden Kosten und zusätzliche Kosten 

aufgeführt sind.  

(7) Diese Verordnung beruht auf den Entwürfen technischer Regulierungsstandards, die 

der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

vorgelegt wurden.  

(8) Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hat zu diesen Entwürfen 

technischer Regulierungsstandards, auf denen diese Verordnung beruht, öffentliche 

Anhörungen durchgeführt, die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen 

analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates2 eingesetzten 

Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — 

(9) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates3 angehört 

und hat am 1. Juni 2022 eine Stellungnahme abgegeben – 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Muster für das Anlagebasisinformationsblatt 

(1) Bei der Bereitstellung der Informationen im Anlagebasisinformationsblatt nach 

Artikel 23 der Verordnung (EU) 2020/1503 verwenden 

Schwarmfinanzierungsdienstleister das Muster im Anhang der vorliegenden 

Verordnung. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen werden zur Verfügung gestellt, sobald der 

Schwarmfinanzierungsdienstleister das betreffende Schwarmfinanzierungsangebot 

veröffentlicht hat. 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
3 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 

S. 39). 
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Artikel 2 

Anforderungen an Format und Sprache des Musters für das Anlagebasisinformationsblatt 

(1) Die in Artikel 1 genannten Informationen werden in einer leicht lesbaren Weise 

dargestellt und so formuliert, dass sie auch für potenzielle nicht kundige Anleger 

nachvollziehbar sind, wobei mögliche Verständnisschwierigkeiten, die sich aus der 

Art, dem Umfang und der Komplexität des Schwarmfinanzierungsangebots ergeben, 

berücksichtigt werden. 

(2) Die im Anlagebasisinformationsblatt verwendete Sprache muss klar und knapp sein 

und auf Fachtermini ist zu verzichten, wenn diese durch allgemein verständliche 

Wörter ausgedrückt werden können. 

Artikel 3 

Kennung des Schwarmfinanzierungsangebots 

(1) Das Anlagebasisinformationsblatt enthält eine standardisierte, dauerhafte und 

eindeutige Kennung des betreffenden Schwarmfinanzierungsangebots. 

(2) Die Kennung gemäß Absatz 1 ist das Ergebnis der Verkettung der folgenden 

Elemente, in der folgenden Reihenfolge: 

a) die Rechtsträgerkennung (LEI) des Schwarmfinanzierungsdienstleisters nach 

ISO 17442,  

b) einer aus acht Ziffern bestehenden Kennung, die intern vom 

Schwarmfinanzierungsdienstleister generiert wird und für jedes vom 

Schwarmfinanzierungsdienstleister veröffentlichte 

Schwarmfinanzierungsangebot eindeutig ist. 

(3) Die gemäß Absatz 2 gebildete Kennung darf sich nicht ändern, wenn das 

Anlagebasisinformationsblatt aus folgenden Gründen geändert wird: 

a) Übersetzung des Anlagebasisinformationsblatts in verschiedene Sprachen 

gemäß Artikel 23 Absätze 4 und 13 der Verordnung (EU) 2020/1503, 

b) Aktualisierungen des Anlagebasisinformationsblatts gemäß Artikel 23 

Absätze 8 und 12 der Verordnung (EU) 2020/1503,  

c) sonstige nicht wesentliche Änderungen der im Anlagebasisinformationsblatt 

enthaltenen Angaben. 

Artikel 4 

Wahl der Begriffe im Muster für das Anlagebasisinformationsblatt 

Ermöglicht das im Anhang festgelegte Muster für das Anlagebasisinformationsblatt die 

Auswahl zwischen Termini oder Begriffen, so ist die Auswahl wie folgt zu treffen: 

a) die Begriffe „Zielkapital“ oder „Kapitalbeschaffung“ sind für 

Schwarmfinanzierungsangebote in Bezug auf übertragbare Dividendenwerte 

oder für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente zu verwenden, 
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b) der Begriff „Kreditaufnahme“ ist für Schwarmfinanzierungsangebote im 

Zusammenhang mit Krediten, übertragbaren Nichtdividendenwerten oder 

hybriden Instrumenten zu verwenden, 

c) die Begriffe „übertragbare Wertpapiere“ oder „für 

Schwarmfinanzierungszwecke zugelassene Instrumente “ sind je nach Art der 

angebotenen Instrumente zu verwenden. 

Artikel 5 

Verwendung von Hyperlinks im Muster für das Anlagebasisinformationsblatt  

(1) Wie im Muster im Anhang dargestellt, kann das Anlagebasisinformationsblatt 

Hyperlinks enthalten.  

(2) Die Hyperlinks ergänzen die bereitgestellten Informationen und ersetzen diese 

Informationen nicht, sofern dies im Muster nicht anders angegeben ist.  

(3) Die Hyperlinks müssen den Informationen entsprechen, die an anderer Stelle im 

Anlagebasisinformationsblatt bereitgestellt werden, und die über die Hyperlinks 

erreichbaren externen Angaben müssen frei und einfach zugänglich sein.  

Artikel 6 

Arten von Hauptrisiken im Zusammenhang mit einem Schwarmfinanzierungsangebot  

(1) Die Arten von Hauptrisiken, die mit einem Schwarmfinanzierungsangebot im 

Zusammenhang stehen, werden im Anlagebasisinformationsblatt für das 

entsprechende Angebot gemäß den Anweisungen in Teil C des Anhangs offengelegt. 

Gegebenenfalls werden auch andere Risiken offengelegt. 

(2) Die Beschreibung der mit einem Schwarmfinanzierungsangebot verbundenen 

Risiken muss sich auf das spezifische Angebot beziehen, wird ausschließlich zum 

Nutzen potenzieller Anleger erstellt, enthält keine allgemeinen Aussagen zu 

Anlagerisiken und beschränkt die Haftung des Projektträgers oder der in seinem 

Namen handelnden Personen nicht.  

Artikel 7 

Finanzkennzahlen, Abschlüsse und Informationen im Anlagebasisinformationsblatt 

Die Abschlüsse und Informationen, auf die im Muster für das Anlagebasisinformationsblatt 

im Anhang Bezug genommen wird, werden gemäß den internationalen 

Rechnungslegungsstandards (IFRS) bzw. den lokalen allgemein anerkannten 

Buchführungsgrundsätzen (GoB) dargestellt.  

Artikel 8 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13.7.2022 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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